
 
HAUSORDNUNG 

Für die Sicherheit Ihrer Kinder während der Nutzung unserer Attraktionen, für mehr Ordnung 

und das Einhalten von Hygienevorschriften sind folgende Regeln vorbehaltlos anzuerkennen 

und zu befolgen: 

 Kindern ist der Besuch nur in Begleitung eines aufsichtspflichtigen Erwachsenen gestattet. 

 Die Aufsicht- und Betreuungspflicht obliegt einzig den Eltern bzw. den begleitenden 

Erwachsenen. 

 Die Nutzung der Spielgeräte im TIGO-Park erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Die Spielbereiche sowie die einzelnen Spielgeräte dürfen aus hygienischen Gründen 

ausschließlich in Socken und keinesfalls mit Schuhen oder barfuß betreten werden. 

(Rutschfeste-Socken werden empfohlen) 

 Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet. (ausgenommen 

Babynahrung) 

 Süßigkeiten und sonstige Speisen und Getränke dürfen nicht in den Spielbereich mitgenommen 

werden. 

 In der gesamten Halle gilt Kaugummiverbot. 

 Während der Nutzung der Spielgeräte sollten Uhren, Bänder, Ringe, Ketten und anderer 

Schmuck abgelegt werden 

 Für Garderoben wird keine Haftung übernommen. 

 Der TIGO-Park haftet nicht für den Verlust oder Diebstahl persönlicher Gegenstände des 

Benutzers, auch nicht im Falle eines Einbruches in versperrte Kästchen. 

 Beim Verlust des Schließfachschlüssels wird für die Wiederbeschaffung ein Betrag von 20,-€ 

erhoben. 

 Im gesamten Spielbereich ist das Mitbringen von harten, losen oder spitzen Gegenstände, 

strikt verboten.  

 Schlechtes Benehmen und Tätlichkeiten gegenüber anderen Gästen werden nicht toleriert. Die 

aufsichtspflichtigen Eltern werden gebeten, diese Verhaltensweisen zu unterbinden. 

 Der TIGO-Park übernimmt keine Haftung für Schäden, Unfälle usw., die den Kindern und 

Begleitpersonen in der Anlage entstehen. Eine Betreuung oder Beaufsichtigung der Kinder 

durch unser Team erfolgt nicht. 

 Schäden und Unfälle, die während Ihres Aufenthalts in der Halle entstanden sind, melden Sie 

bitte unverzüglich dem Personal. 

 Besuchern mit ansteckenden Krankheiten oder sichtbaren Verletzungen, ist der Zutritt nicht 

gestattet. 

 Die an den Spielgeräten angebrachten Hinweise, Regeln und Verbote sind zu beachten! Jede 

Benutzung erfordert Rücksichtnahme auf die anderen Gäste. Die Begleitpersonen sind 

angehalten dem Kind/ den Kindern die Spielregeln zu erläutern und auf ihre Einhaltung zu 

achten. 

 Bei Verursachung von Schäden am Inventar des TIGO-Parks (vorsätzlich oder durch 

Unachtsamkeit) haften die Begleitpersonen. 

                                                     
                                                                                                 Herzlichen Dank für euren Besuch. 

Wir wünschen viel Spaß beim Herumtigern! 


